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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1957

Norm

DSt 1872 §48

Rechtssatz

Auch im Disziplinarverfahren gilt der Grundsatz, daß Nichtigkeitsgründe nur dann berücksichtigt werden können, wenn

sie in einem gesetzlich zulässigen und rechtzeitigen Rechtsmittel geltend gemacht werden.
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